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Richtlinien für die Übernahme von Exportkreditgarantien

Das Bundeswirtschaftsministerium erlässt im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen, 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung und dem Auswärtigen 
Amt aufgrund von § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaus-
haltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 (Haushalts-
gesetz 2013) vom 20. Dezember 2012 (BGBl. I S. 
2757), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes 
vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2404) geändert worden 
ist, die folgenden Richtlinien:

I.	 ÜBERNAHMEENTSCHEIDUNG

1.	 ALLGEMEINES
1.1	 Nach diesen Richtlinien wird über die Übernah­

me von Gewährleistungen im Zusammenhang 
mit förderungswürdigen Ausfuhren (Exportkre­
ditgarantien) der Bundesrepublik Deutschland 
(Bund) zur Deckung von auslandsbezogenen 
Risiken eines Ausfuhrgeschäftes entschieden. 

1.2	 Ausfuhrdeckungen, die auf dem privaten Ver­
sicherungsmarkt allgemein in derselben Art und 
in demselben Umfang angeboten werden, sollen 
nicht als Exportkreditgarantien übernommen 
werden.

1.3	 Ein Anspruch auf Übernahme von Exportkredit­
garantien besteht nicht. 

1.4	 Exportkreditgarantien dürfen nur gegenüber 
deutschen Exporteuren, deutschen und auslän­
dischen Kreditinstituten, soweit sie Geschäfte  
deutscher Exporteure finanzieren und keine 
Zweifel an einer ordnungsgemäßen Durchfüh­
rung der betreffenden Kreditverträge bestehen, 
sowie staatlichen Erstversicherern im Rahmen 
der Rückversicherung übernommen werden.

1.4.1 	 Als deutsche Exporteure gelten

1.4.1.1	� Einzelkaufleute und Handelsgesellschaften mit 
Wohnsitz bzw. Gesellschaftssitz im Inland;

1.4.1.2	 ausländische Handelsgesellschaften, die im In­
land eine in das Handelsregister eingetragene 
Niederlassung unterhalten, in Bezug auf das 
Ausfuhrgeschäft dieser Niederlassung.

1.4.2	 Als deckungsberechtigte Kreditinstitute gelten 
in der Regel solche Unternehmen, die nach dem 
Gesetz über das Kreditwesen (KWG) zulässiger­
weise Bankgeschäfte im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes betreiben oder die erlaubnisfrei Bank­
geschäfte im Geltungsbereich des KWG betrei­
ben dürften.

1.5	 Durch Exportkreditgarantien können insbeson­
dere Liefer-, Leistungs- und Finanzierungsver­
träge unterstützt werden.

	 Hat der deutsche Exporteur den Vertrag mit 
dem ausländischen Schuldner nicht selbst ab­
geschlossen, kann ihm gegenüber eine Export­
kreditgarantie nur übernommen werden, wenn

1.5.1	 der deutsche Exporteur Inhaber der zu decken­
den Forderung ist oder

1.5.2	 der Vertrag durch ein ausländisches Verbund­
unternehmen des deutschen Exporteurs abge­
schlossen wurde und ein besonderes Interesse 
des Bundes an der Durchführung des Ausfuhrge­
schäftes besteht. Ein solches besonderes Inter­
esse liegt insbesondere vor, wenn das Geschäft 
der nachhaltigen Schaffung oder Sicherung von 
Arbeitsplätzen in der Bundesrepublik Deutsch­
land dient.
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2.2 	 Risikomäßige Vertretbarkeit

	 Die positive Entscheidung über die Übernahme 
einer Exportkreditgarantie setzt voraus, dass un­
ter Berücksichtigung bereits gedeckter Risiken 
die Deckung in Bezug auf die Kreditwürdigkeit 
des ausländischen Bestellers oder Kreditneh­
mers sowie im Hinblick auf die mit der Durch­
führung des Ausfuhrgeschäftes verbundenen 
politischen Risiken vertretbar ist. Die Übernah­
me ist vertretbar, wenn eine vernünftige Aussicht 
auf einen schadensfreien Verlauf des Export­
geschäftes besteht.

	 Bei der Prüfung der zu deckenden Risiken ist 
der Grad der Förderungswürdigkeit des Ausfuhr­
geschäftes zu berücksichtigen. Dabei kann die 
Grenze der Vertretbarkeit im Einzelfall weiter 
als im Regelfall gezogen werden, wenn an der 
Durchführung des Ausfuhrgeschäftes ein beson­
deres gesamtwirtschaftliches Interesse – insbe­
sondere zur Sicherung von Arbeitsplätzen – be­
steht.

2.3	 Vertragsbedingungen

	 Ausfuhrgeschäfte sollen nur unterstützt werden, 
wenn die vereinbarten Konditionen mit den 
nach Art und Umfang der Warenlieferung oder 
der zu erbringenden Leistung im Außenhandel 
üblichen Vertragsbedingungen übereinstimmen. 
Insbesondere sollen unterstützte Ausfuhrge­
schäfte in Bezug auf die Zahlungsbedingungen 
bzw. Rückzahlungsbedingungen zwischenstaat­
lichen Vereinbarungen und den international 
abgestimmten Grundsätzen für Exportgeschäfte 
entsprechen.

1.6	 Exportkreditgarantien dienen der Förderung 
der deutschen Ausfuhr. Sie sollen grundsätzlich 
nur übernommen werden, wenn die nach dem 
Ausfuhrvertrag zu liefernden Waren oder die zu  
erbringenden Leistungen ihren Ursprung im  
Wesentlichen im Inland haben.

	 Bei Ausfuhrgeschäften, die mit besonders hohen 
Risiken verbunden sind, kann die Exportkredit­
garantie auf den Liefer- bzw. Leistungsanteil mit 
Ursprung im Inland beschränkt werden.

 	 Im Bereich der Exportkreditgarantien für Export­
verträge mit Kreditlaufzeiten von nicht mehr als 
24 Monaten können im Rahmen der dafür im 
internationalen Handelsverkehr üblichen Kon­
ditionen Güter, die typischerweise im Transit ge­
handelt werden (Transitware), in den Deckungs­
schutz einbezogen werden. 

1.7	 Anträge auf Übernahme einer Exportkredit­
garantie sind grundsätzlich auf eine Deckung 
sämtlicher mit dem Exportgeschäft verbundenen 
abdeckbaren Risiken zu richten. 

	 Bei der Entscheidung über die Übernahme von 
Exportkreditgarantien kann der Bund Risiken 
von der Deckung ausschließen oder den Umfang 
der Deckung beschränken.

2.	 KRITERIEN FÜR DIE ÜBERNAHME
2.1 	 Förderungswürdigkeit

	 Die Übernahme einer Exportkreditgarantie setzt 
die Förderungswürdigkeit des Ausfuhrgeschäf­
tes oder ein besonderes staatliches Interesse 
der Bundesrepublik Deutschland an der Durch­
führung des Ausfuhrgeschäftes voraus.

	 Ein Ausfuhrgeschäft gilt insbesondere nicht als  
förderungswürdig, wenn seiner Durchführung  
wichtige Interessen der Bundesrepublik Deutsch­
land entgegenstehen.
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3.2.2	 Vertreter des mit der Geschäftsführung betrau­
ten Mandatars;

	 zur Teilnahme an den Sitzungen des Interminis­
teriellen Ausschusses kann das Bundeswirt­
schaftsministerium als beratende Sachverstän­
dige laden:

3.2.3	 vom Bundesrechnungshof, der Kreditanstalt für  
Wiederaufbau sowie der AKA Ausfuhrkreditge­
sellschaft mbH benannte Vertreter;

3.2.4	 vom Bundeswirtschaftsministerium auf Zeit be­
rufene Vertreter der Ausfuhrwirtschaft und des 
Bankgewerbes. 

3.3	 Den Vorsitz im Interministeriellen Ausschuss  
führt ein Vertreter des federführenden Bundes­
ministeriums für Wirtschaft und Energie.

3.4	 Über die Verhandlungen im Interministeriellen 
Ausschuss ist von allen Teilnehmern Stillschwei­
gen zu wahren. Alle den Teilnehmern gegebenen 
Unterlagen und Auskünfte sind nur für diese be­
stimmt und dürfen Dritten gegenüber nicht un­
befugt offenbart werden.

3.5	 Der Bund überträgt die Geschäftsführung der 
Euler Hermes Aktiengesellschaft, Hamburg, als 
Mandatar des Bundes.

3.5.1	 Die Geschäftsführung wird in einem Mandatar­
vertrag zwischen dem Bund und der Euler Hermes  
Aktiengesellschaft näher geregelt. Sie erstreckt 
sich auf die Entgegennahme der Anträge und  
sonstigen Erklärungen der Gewährleistungs­
nehmer in Bezug auf die Übernahme von Export­
kreditgarantien sowie auf deren Bearbeitung 
und Abwicklung. Der Mandatar bereitet die An­
träge zur Entscheidung vor und übermittelt die 
getroffenen Entscheidungen ebenso wie eventu­
elle Weisungen an die Gewährleistungsnehmer.

2.4	 Haushaltsrechtliche Einschränkungen 

	 Sämtliche Entscheidungen ergehen im Rahmen 
der Vorschriften des Bundeshaushaltsrechts. Ins­
besondere dürfen Exportkreditgarantien nicht  
übernommen werden, wenn

2.4.1	 der im Haushalt festgesetzte Höchstbetrag der 
Gewährleistungen nicht ausreicht oder

2.4.2	 wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der In­
anspruchnahme des Bundes gerechnet werden 
muss.

	 Einem Antrag auf Übernahme einer Exportkre­
ditgarantie darf nur stattgegeben werden, wenn 
das Bundesministerium der Finanzen einge­
willigt hat.

3.	 BETEILIGTE AN DER 
ÜBERNAHMEENTSCHEIDUNG

3.1 	 Das Bundeswirtschaftsministerium trifft die Ent­
scheidungen über eine Übernahme von Export­
kreditgarantien mit Einwilligung des Bundes­
ministeriums der Finanzen gemäß § 39 der  
Bundeshaushaltsordnung vom 19.08.1969 (BGBI.  
I S. 1284), die zuletzt durch Artikel 2 des Ge­
setzes vom 15.07.2013 (BGBl. I S. 2395) geändert 
worden ist, sowie im Einvernehmen mit dem 
Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent­
wicklung in dem Interministeriellen Ausschuss 
für Exportkreditgarantien.

3.2	 An den Sitzungen des Interministeriellen Aus­
schusses nehmen teil:

3.2.1	 Vertreter des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie, des Bundesministeriums der Finan­
zen, des Auswärtigen Amtes und des Bundes­
ministeriums für wirtschaftliche Zusammen­
arbeit und Entwicklung;

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland 5



4.2.2.1	 Das Bundeswirtschaftsministerium teilt dem An­
tragsteller den Wegfall der Bindungswirkung der 
Zusicherung nach Erlangung der Kenntnis von 
der Änderung der Sach- oder Rechtslage mit.

4.2.2.2	 Hat der Antragsteller vor Ablauf der gesetzten 
Frist den Ausfuhrvertrag abgeschlossen und 
diese Tatsache unverzüglich mitgeteilt und 
konnte er bei dem Abschluss des Vertrages 
in gutem Glauben von einer unveränderten 
Sach- und Rechtslage ausgehen, soll sich das 
Bundeswirtschaftsministerium auf den Wegfall  
der Bindungswirkung nur berufen, wenn und  
soweit es im Rahmen einer bestehenden Ex­
portkreditgarantie zu Eingriffen in die Deckung  
berechtigt wäre.

4.3	 Endgültige Entscheidung

4.3.1	 Über den Antrag auf Übernahme einer Export­
kreditgarantie wird endgültig entschieden, wenn 
sämtliche entscheidungserheblichen Tatsachen 
vorliegen. 

4.3.2	 Eine abschließende positive Entscheidung (end­
gültige Deckungszusage) wird regelmäßig erst 
getroffen, wenn der Ausfuhrvertrag sowie ggf. 
auch der Kreditvertrag abgeschlossen sind und 
sämtliche für die Ausfertigung der Gewährleis­
tungserklärung notwendigen Daten vorliegen.

4.3.3	 Die endgültige Deckungszusage begründet ei­
nen Anspruch des Antragstellers auf Abschluss 
eines Gewährleistungsvertrages mit dem Bund, 
soweit der im Haushaltsgesetz festgesetzte 
Höchstbetrag der Gewährleistungen ausreicht. 
Der Bund ist jedoch an die Deckungszusage 
nicht gebunden, wenn und soweit er im Rahmen 
einer bestehenden Exportkreditgarantie zu Ein­
griffen in die Deckung berechtigt wäre.

3.5.2	 Die Tätigkeit des Mandatars unterliegt der Prü­
fung durch das Bundeswirtschaftsministerium, 
das Bundesministerium der Finanzen sowie den 
Bundesrechnungshof.

4.	 VERFAHREN
4.1	 Exportkreditgarantien werden nur auf Antrag 

übernommen. Ein Antrag soll möglichst vor Ab­
schluss des Ausfuhrvertrages und ggf. des Kredit­
vertrages, jedenfalls vor Beginn des zu decken­
den Risikos gestellt werden.

4.2	 Grundsätzliche Stellungnahme

	 Vor dem Abschluss eines Ausfuhrvertrages und 
ggf. eines Kreditvertrages kann gegenüber dem 
Antragsteller eine grundsätzliche Stellungnahme 
über die Aussichten einer Indeckungnahme ab­
gegeben werden.

4.2.1	 Die grundsätzliche Stellungnahme umfasst die 
Zusicherung des Bundes, über die beantragte 
Exportkreditgarantie bei unveränderter Sach- 
und Rechtslage positiv zu entscheiden, sofern 
der Ausfuhrvertrag bzw. der Kreditvertrag in­
nerhalb einer gesetzten Frist abgeschlossen 
wird und der im Haushaltsgesetz festgesetzte 
Höchstbetrag der Gewährleistungen ausreicht.

4.2.2	 Ändert sich nach Abgabe der grundsätzlichen 
Stellungnahme die Sach- oder Rechtslage der­
art, dass das Bundeswirtschaftsministerium bei 
Kenntnis der nachträglich eingetretenen Ände­
rung die Stellungnahme nicht abgegeben hätte 
oder aus rechtlichen Gründen nicht hätte ab­
geben dürfen, ist der Bund an die Zusicherung 
nicht gebunden.
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5.3	 Wiederkehrende Vertragsbestimmungen kann 
das Bundeswirtschaftsministerium im Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium der Finan­
zen durch die Aufstellung Allgemeiner Bedin­
gungen generell regeln.

6.	 ENTGELTE
6.1	 Der Exporteur bzw. das Kreditinstitut ist bei der 

Antragstellung vertraglich zu verpflichten, als 
Gegenleistung

6.1.1	 für die Bearbeitung des Antrages sowie

6.1.2	 für die Übernahme der Risiken durch den Bund 
Entgelte zu entrichten. Die Entgeltsätze sollen so 
bemessen sein, dass sich das Deckungsinstru­
ment auf lange Sicht selbst trägt.

6.2	 Das Bundeswirtschaftsministerium setzt die Ent­
geltsätze im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nisterium der Finanzen fest.

III.	 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

7.	 INKRAFTTRETEN
Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 4. Juni 2014 in 
Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Richtlinien werden die 
Richtlinien für die Übernahme von Ausfuhrgewährleis­
tungen vom 30. Dezember 1983 aufgehoben.

II.	 VERTRAGLICHE ABWICKLUNG

5.	 GEWÄHRLEISTUNGSVERTRAG
5.1	 Aufgrund der endgültigen Deckungszusage 

schließt der Bund mit dem Gewährleistungs­
nehmer einen Gewährleistungsvertrag. Der Bund  
als Vertragspartner des Gewährleistungsneh­
mers wird durch das Bundeswirtschaftsministeri­
um vertreten. Das Bundeswirtschaftsministerium 
lässt sich seinerseits beim Vertragsabschluss 
durch den Mandatar vertreten.

5.2	 Im Gewährleistungsvertrag werden die Einzel­
heiten der Deckung geregelt, insbesondere

5.2.1	 die vertraglichen Leistungen und Rechte des Ge­
währleistungsnehmers, die von der Exportkre­
ditgarantie umschlossen sind (Deckungsgegen­
stände); 

5.2.2	 die Umstände, bei deren Eintritt eine Entschädi­
gung des Bundes erfolgt (Risikotatbestände);

5.2.3 	 der vom Gewährleistungsnehmer selbst zu tra­
gende Anteil am Ausfall (Selbstbehalt);

5.2.4	 der Betrag, bis zu dem eine Entschädigung 
des Bundes höchstens geleistet werden darf 
(Höchsthaftungssumme); 

5.2.5 	 die Voraussetzungen, unter denen der Bund die 
Deckung beschränken darf (Deckungseingriffe); 

5.2.6 	 die Möglichkeit von Umschuldungen mit dem 
Schuldnerland, die sich auch auf die Selbstbe­
halte der Exporteure beziehen (Umschuldungs­
vereinbarungen).
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Euler Hermes Aktiengesellschaft

Postadresse:	
Postfach 50 03 99
22703 Hamburg

Hausanschrift:	
Gasstraße 29
22761 Hamburg 

Telefon: +49 40 8834-9000
Telefax: +49 40 8834-9175

info@exportkreditgarantien.de
info@ufk-garantien.de
www.exportkreditgarantien.de

Außendienst: Berlin, Dortmund, Frankfurt,  
Stuttgart, Hamburg, München,  
Nürnberg, Rheinland

09 1122 0825

www.exportkreditgarantien.de

Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Exportkreditgarantien und Garantien für Ungebundene Finanzkredite sind seit 
Jahrzehnten etablierte und bewährte Außenwirtschaftsförderinstrumente der 
Bundesregierung. Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) sichern 
deutsche Exporteure und exportfinanzierende Banken gegen politische und 
wirtschaftliche Risiken ab. Mit Garantien für Ungebundene Finanzkredite 
unterstützt die Bundesregierung förderungswürdige Rohstoffprojekte im 
Ausland. Beide Förderinstrumente tragen maßgeblich zu wirtschaftlichem 
Wachstum sowie der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen bei. 
Mit der Durchführung der Bundesförderinstrumente Exportkreditgarantien und 
Garantien für Ungebundene Finanzkredite hat die Bundesregierung die  
Euler Hermes Aktiengesellschaft beauftragt.

Informationen zu weiteren Außenwirtschaftsförderinstrumenten der 
Bundesregierung finden Sie unter www.bundeswirtschaftsministerium.de 
unter dem Stichwort Außenwirtschaftsförderung.

mailto:info%40exportkreditgarantien.de?subject=
mailto:info%40ufk-garantien.de%0D?subject=
https://www.exportkreditgarantien.de

https://www.exportkreditgarantien.de
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/
https://www.exportkreditgarantien.de
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